
Ehrenamtlich -
aber sicher!

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz
für Ehrenamtliche in der Kirche

Was kostet der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz ist für Sie beitragsfrei! Die Beiträge werden von der Kirche aufgebracht.

Wem sind Unfälle zu melden?
Melden bei

Wer ist versichert?
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht ab 01.01.2005 für alle, die für die Kirche
und ihre Einrichtungen im Auftrag, mit Einwilligung oder mit schriftlicher Genehmigung
ehrenamtlich tätig werden. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf alle ehrenamtlichen
Tätigkeiten in der Kirche.

Welche Unfälle sind versichert?
Die gesetzliche Unfallversicherung deckt Arbeits- und Wegeunfälle ab. Ein Wegeunfall ist ein Unfall auf dem Weg zu oder
von der ehrenamtlichen Tätigkeit. „Arbeitsunfälle“ in diesem Sinne sind Unfälle, die sich während der ehrenamtlichen
Tätigkeit oder ihrer Vor- und Nachbereitung ereignen und mit ihr in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Versichert sind
auch Unfälle, die sich im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit bei Weiterbildungsveranstaltungen ereignen.

Beispiele: Kirchenvorstände, Gemeindekirchenräte, Synodale    Lektoren/innen, Prädikantinnen/Prädikanten
Ehrenamtliche in der Kirchenmusik    Gruppenleiter/innen, die Freizeiten betreuen

Fon (0511)27 96-640 | www.efas-online.de

Helfen Sie mit, Unfälle zu vermeiden.
Achten Sie auf Ihre Gesundheit
und die Ihrer Mitmenschen.
Arbeiten Sie sicher
und umsichtig.
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Name & Telefon

Evangelische Fachstelle 
für Arbeits- und 
Gesundheitschutz

Mehr Informationen erhalten Sie bei:

Evangelische Fachstelle 
für Arbeits- und 
Gesundheitschutz

www.efas-online.de

Eine Einrichtung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland

www.ekd.de

www.lsv.de/gartenbau

Gartenbau-Berufsgenossenschaft

www.bgw-online.de

Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege

BGW

www.vbg.de

Ihre gesetzliche
Unfallversicherung

VBG


